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Vorwort

Der vorliegende Band »Basler Kirchenordnungen« folgt den »Zürcher Kir-
chenordnungen« in einigem zeitlichem Abstand. Auch wenn er auf den ers-
ten Blick an Anzahl der edierten Dokumente und an Umfang hinter den
beiden Bänden zu Zürich zurücksteht, handelt es sich doch um ein eigen-
ständiges Werk, das bei Edition, Kommentar und Glossar ganz andere und
eigene Anforderungen stellte. Vor allem einige der längeren Texte, nament-
lich die beiden Agendbücher, warfen besondere editorische und drucktech-
nische Probleme auf, die bisweilen bis an die Grenzen auch der heutigen
technischen Möglichkeiten führten.

Da die Transkription der Basler Texte am Anfang des Projekts stand,
flossen die dadurch gewonnenen Erfahrungen in die Arbeit an den Zürcher
Bänden ein. Umgekehrt wurden einige Verbesserungen, die sich aus der Pu-
blikation der Zürcher Kirchenordnungen ergaben, in das vorliegende Werk
eingearbeitet.

Im Gegensatz zu den Zürcher Bänden mussten wir – mangels Ressourcen
– schweren Herzens auf das gesamte handschriftliche Material verzichten.
Gleichwohl vereinigt dieser Band fundamentales Quellenmaterial zur Basler
Kirchen- und Theologiegeschichte. Neben dem grundlegenden Reformati-
onsmandat von 1529 sind dies vor allem die »Reformation« von 1637 und
die beiden Agendbücher von 1602 und 1666, welch letzteres auch als
»Kleinod« weit über Basel hinaus verbreitet war. Auch unter den weiteren
Texten findet sich manche Perle, weshalb wir der guten Hoffnung sind, die
vorliegende Edition werde die Erforschung der Basler Reformations- bzw.
Kirchengeschichte erleichtern und anhaltend fördern.

Ohne die Hilfe und Mitwirkung verschiedener Institutionen und Perso-
nen wäre die vorliegende Edition nie zustande gekommen. Der Schweizeri-
sche Nationalfonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung (Bern)
hat nicht nur den grössten Teil der Kosten des Projekts, sondern auch der
Druckkosten dieses Bandes getragen. Die Cassinelli-Vogel-Stiftung (Zürich),
die Ernst Göhner Stiftung (Zug) sowie die Schwyzer-Stiftung (Zürich) ha-
ben die übrigen Kosten des Projekts, die Evangelisch-reformierte Kirche des
Kantons Basel-Stadt die verbleibenden Druckkosten übernommen. Ihnen
allen danken wir für Ihre Unterstützung herzlich.

Den Mitgliedern des wissenschaftlichen Begleitkomitees, das uns von
2006 bis 2011 mit fachkundigem Rat aus unterschiedlichen Disziplinen un-
terstützte, Frau Prof. Dr. Franziska Loetz (Zürich), Prof. Dr. Peter Opitz
(Zürich), Prof. Dr. Kaspar von Greyerz (Basel), Prof. Dr. Philip Benedict
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(Genf), Prof. Dr. Bruce Gordon (Yale) und Prof. Dr. Christian Grosse (Lau-
sanne) danken wir für ihre vielfältigen Hilfestellungen bei der Planung und
bei den grundlegenden Entscheidungen von der Quellensuche bis zur Tran-
skription und editorischen Aufbereitung. Ebenso danken wir allen Teilneh-
menden am internationalen Forschungskolloquium »Reformierte Kirchen-
ordnungen« im Februar 2008 in Zürich für ihre wertvollen Beiträge, die der
Arbeit an der vorliegenden Edition zugute kamen.

Für Rat und Hilfe bei verschiedenen Problemen, besonders bei der Deu-
tung historischer Abkürzungen danken wir Frau Dr. Judith Steiniger, wis-
senschaftliche Mitarbeitern beim Bullinger-Briefwechsel am Institut für
Schweizerische Reformationsgeschichte der Universität Zürich. Dem Staats-
archiv des Kantons Basel Stadt und allen seinen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern danken wir für die stets gleichbleibende Freundlichkeit und zu-
vorkommende Hilfsbereitschaft bei der Beschaffung der Editionsvorlagen,
die sich – durchaus auch räumlich – bisweilen in abgelegenen Archiv-Berei-
chen fanden. Frau Marianne Stauffacher, der Leiterin des Theologischen
Verlages, danken wir für ihre gewohnt umsichtige Betreuung des Druckes
und ganz besonders Dr. Christian Moser für den Satz des Werkes, der ihn
noch mehr als uns vor ausserordentlich anspruchsvolle Herausforderungen
stellte. Frau Esther Schweizer, lic. phil., hat die Hauptlast der Administra-
tion des Projekts in allen Phasen von der Planung bis hin zur Drucklegung
getragen. Auch ihr gilt unser herzlicher Dank.

Mit dem Erscheinen dieses Bandes und der in ihm enthaltenen Texte en-
det nun zwar das Projekt »Edition reformierter Kirchenordnungen«, doch
der eigentliche Beginn steht erst bevor, nämlich die Auswertung und Erfor-
schung dieser Texte durch die verschiedensten Disziplinen, nicht allein
durch Theologie, Geschichte und Kirchengeschichte, sondern zum Beispiel
auch durch Rechtsgeschichte, Volkskunde, Kostümgeschichte oder die deut-
sche Sprachgeschichte. Daher hoffen wir, dass nicht nur unsere Arbeit, son-
dern auch die vielen Beiträge all der Institutionen und Personen, die zum
Gelingen des Werkes unabdingbar waren, sich in dem Sinne gelohnt haben,
dass sie durch die vorliegende Edition die künftige Forschung befruchten
mögen.

Die Herausgeber



Einleitung

1. Wesen und Bedeutung

Das vorliegende Werk ist die erste kritische Edition der Kirchenordnungen,
die vom 16. Jahrhundert an, d.h. seit der Reformation, bis 1675, d.h. bis
zur Abfassung der Formula Consensus Ecclesiarum Helveticarum, in Zürich
und Basel erlassen wurden. Das Projekt wuchs aus der langjährigen Arbeit
des Instituts für Schweizerische Reformationsgeschichte der Universität Zü-
rich an der Erforschung der Zürcher Reformation heraus und wurde vom
Schweizerischen Nationalfonds gefördert.

Die Zürcher und Basler Kirchen mussten, wie alle aus der Reformation
hervorgegangenen Kirchen, ihre rechtlichen Grundlagen tiefgreifend neu
bestimmen. Sie haben denn auch neue Institutionen geschaffen und zugleich
wichtige Gesetzescorpora hervorgebracht, die dazu bestimmt waren, so-
wohl die Funktionsweise dieser Institutionen zu regeln als auch das religiöse
Leben in allen Teilbereichen: Nicht nur die Glaubensüberzeugungen, son-
dern auch alle Verhaltensweisen sollten mit den neuen theologischen und
ethischen Grundsätzen in Übereinstimmung gebracht werden. Die Texte,
aus denen diese Corpora »Kirchenordnungen« bestehen, sind von grund-
sätzlicher Bedeutung. Sie setzen das Vorhaben einer Neugründung der Ge-
sellschaft um, indem sie die Beziehungen zwischen Menschen und Gottheit
und den Menschen untereinander neu bestimmen und das Verhältnis zwi-
schen staatlichen und kirchlichen Institutionen umorganisieren.

Von der Geschichtsschreibung lange vernachlässigt,1 ist diese Quellengat-
tung heute Gegenstand eines neu erwachten Interesses, insbesondere unter

1 Diese Feststellung v.a. bei Karla Sichelschmidt: Recht aus christlicher Liebe oder obrig-
keitlicher Gesetzbefehl? Juristische Untersuchungen zu den evangelischen Kirchenordnun-
gen des 16. Jahrhunderts, Tübingen 1995, 13. Gérald Chaix weist darauf hin, dass der
deutsche Historiker Ernst Walter Zeeden, der die Bezeichnung »Konfessionsbildung« in
der Geschichtsschreibung heimisch gemacht hat, zu den ersten gehörte, die sich für dieses
Corpus interessierten (La confessionnalisation. Note critique, in: Bulletin de la Société de
l’histoire du protestantisme français 148 (2002) 853). Christoph Strohm stellt seinerseits
fest, dass das lutherische Kirchenrecht besser untersucht wurde als sein reformiertes Ge-
genstück (Jus divinum und jus humanum. Reformatorische Begründung des Kirchenrech-
tes, in: Das Recht der Kirche, Bd. II, Zur Geschichte des Kirchenrechtes, Gerhard Rau,
Hans-Richard Reuter, Klaus Schlaich (Hrsg.), Gütersloh 1995, 118). Andere Untersuchun-
gen haben die Forschungsmöglichkeiten ausgelotet, die die Kirchenordnungen bieten, be-
sonders im Hinblick auf die deutschen Gebiete; die nachfolgend chronologisch geordnete
Bibliographie zeigt deutlich, dass nach einigen älteren Arbeiten in diesem Bereich das In-
teresse der Geschichtsschreibung an dieser Quellengattung erst zu Beginn der 1990er-Jahre
erwacht ist: Ernst Walter Zeeden: Die Kurpfälzische reformierte Zuchtordnung von 1570,
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dem Einfluss der Sozialgeschichte, der historischen Anthropologie und der
Rechtsgeschichte. In Deutschland ist das Editionsprojekt protestantischer
Kirchenordnungen, das 1902 durch Emil Sehling angeregt und vom Institut
für Evangelisches Kirchenrecht der Evangelischen Kirche in Deutschland
fortgeführt wurde,2 seit 2002 von der Heidelberger Akademie der Wissen-
schaften wieder aufgenommen und mit bewundernswerter Kontinuität vor-
angetrieben worden.3 In Frankreich werden die sehr alten, unvollständigen
und fehlerhaften Editionen der Akten und Dekrete, die aus den National-
synoden der reformierten Kirchen hervorgingen, zur Zeit neu ediert.4 In
Österreich hat eine ähnliche Arbeit begonnen.5

Während es in der Schweiz (teilweise schon ältere) Sammlungen für die
Kantone Bern,6 Genf,7 Neuenburg8 und die Waadt9 gibt, die eine gewisse

in: Festschrift Oskar Vasella, Freiburg 1964, 286–300; Paul Münch: Zucht und Ordnung.
Reformierte Kirchenverfassungen im 16. und 17. Jahrhundert (Nassau-Dillenburg, Kur-
pfalz, Hessen-Kassel), Tübingen 1978; Martin Brecht: Die Ulmer Kirchenordnung von
1531, die Basler Reformationsordnung von 1529 und die Münsteraner Zuchtordnung von
1533, in: Niederlande und Nordwestdeutschland, hrsg. von W. Ehbrecht, H. Schilling,
Wien 1983, 154–163; Canon Law in Protestant Lands, hrsg. von Richard H. Helmholz,
Berlin 1992; Karla Sichelschmidt: Recht aus christlicher Liebe, Tübingen 1995; Sebastian
Kreiker: Armut, Schule, Obrigkeit: Armenversorgung und Schulwesen in den evangelischen
Kirchenordnungen des 16. Jahrhundert, Bielefeld 1997; ein allgemeiner Überblick bei: Jean
Bernard, Charles Lefebvre, Francis Rapp: L’époque de la Réforme et du concile de Trente,
Histoire du droit et des institutions de l’Eglise en Occident, Bd. 14, Paris 1990.

2 Emil Sehling: Die evangelischen Kirchenordnungen des XVI. Jahrhunderts, Leipzig 1902ff.
3 http://www.rzuser.uni-heidelberg.de/~ff0/index.html
4 John Quick: Synodicon in Gallia Reformata or, the Acts, Decisions, Decrees and Canons of

those famous National Councils of the Reformed Churches in France, By John Quick,
Minister of the Gospel in London ..., London 1692; Tous les synodes nationaux des Eglises
réformées de France, par M. Aymon, théologien et jurisconsulte réformé, à La Haye 1710;
2. Aufl. La Haye 1736. Siehe Bernard Roussel, Solange Deyon: Pour un nouvel ›Aymon‹.
Les premiers Synodes nationaux des Eglises réformées en France (1559–1567), in: Bulletin
de la Société de l’Histoire du protestantisme français 139 (1993) 454–495, und Glenn
Sunshine: French Protestantism on the Eve of St Bartholomew: The Ecclesiastical Disci-
pline of the French Reformed Churches 1571–1572, in: French History 4 (1990) 340–77;
ders.: Reforming French Protestantism: the Devolopment of Huguenot Ecclesiastical In-
stitutions 1557–1572, Kirksville 2003.

5 Karl Kuzmany: Urkunden zum österreichisch-evangelischen Kirchenrecht, Wien 1856;
ders.: Allgemeines und österreichisches evangelisches Kirchenrecht, Wien 1855; Gustav
Reingrabner: Die Edition von Rechstquellen zur Geschichte des österreichischen Protestan-
tismus, in: Wiener Jahrbuch für Theologie 42/4 (2002) 421–434.

6 Ein Band der Rechtsquellen des Kantons Bern vereinigt die wesentlichen Urkunden zum
Berner Kirchenrecht; dies ist der einzige Fall unter allen bis heute publizierten Bänden der
Sammlung Schweizer Rechtsquellen, in dem alle Urkunden zum Kirchenrecht in einem
Band gesammelt wurden (Die Rechtsquellen des Kantons Bern. Erster Teil: Stadtrechte.
Sechster Band, erste Hälfte: Das Stadtrecht von Bern VI. Staat und Kirche, bearb. und hrsg.
von Hermann Rennefahrt, Aarau 1960).

7 Was Genf anbelangt, bieten Les sources du droit du canton de Genève eine grosse Zahl an
Texten. Das Werk ist allerdings alt und weist vor allem zahlreiche Lücken auf: Wichtige
Texte wie die »Articles« vom Januar 1537, die »Ordonnance sur la visite des Eglises de
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Anzahl Kirchenordnungen einschliessen, ist umgekehrt keine einzige Edition
solcher Quellen für die Kantone Zürich und Basel verfügbar, deren Kir-
chenordnungen doch durchwegs grundlegend sind, namentlich im Hinblick
auf die Geschichte der Entwicklung, Ausbildung und Konsolidierung des
reformierten Kirchenrechts von Beginn der Reformation bis zum Erreichen
eines vorläufigen Abschlusses der reformierten Orthodoxie um 1675. Im
Blick auf Zürich kann man nicht anders als von einer empfindlichen Editi-
onslücke sprechen. Die einzige existierende Quellensammlung von Emil Egli
stammt aus dem Jahre 1879 und genügt heutigen wissenschaftlichen An-
sprüchen in keiner Weise.10 Auch im Blick auf Basel ist eine zeitlich ausge-
weitete Edition von bisher unbearbeitetem oder kaum beachtetem Material
dringend notwendig.11 Somit öffnet das vorliegende Werk nicht nur den
Zugang zu Quellen, die oftmals unediert blieben, sondern trägt dazu bei, die
Reihe grundlegender Texte der wichtigsten reformierten Zentren der
Schweiz zu vervollständigen.

2. Zur Edition

2.1 Definition, Auswahl, Corpus-Bildung

Definition
Zugrunde gelegt wurde die Definition von Kirchenordnungen, die vergleich-
bare Editionsvorhaben in Deutschland, Frankreich und Österreich anwen-
den. Darunter fallen fünf Quellengattungen:

campagne« (1546), die »Ordonnance sur les noms de baptême« (1546), die 1561 erlassene
Fassung der Kirchenordnung, ebenso wie zahlreiche Erlasse von allgemeiner Tragweite, die
durch die Compagnie des pasteurs oder durch die Genfer Behörden ergingen, erscheinen
darin nicht. Zudem sind die kirchenrechtlichen Texte der Genfer Reformation zur Zeit
stark verstreut: Sources du Droit du Canton de Genève, hrsg. von Émile Rivoire, Victor
van Berchem, 4 Bde., Aarau 1927–1935; Registres de la Compagnie des Pasteurs de Ge-
nève, hrsg. von Jean-François Bergier et al., 13 Bde., Genf 1964–2001; Joannis Calvini
Opera quae supersunt omnia, hrsg. von Guilielmus Baum, Eduardus Cunitz, Eduardus
Reuss, 59 Bde., Brunswick, Berlin 1863–1900 (bes. Bd. 10a).

8 Les sources du droit du canton de Neuchâtel. Les sources directes, Bd. 1, von Dominique
Faverger, hrsg. von Maurice de Tribolet, Aarau 1982.

9 Les sources du droit du canton de Vaud. C. Epoque bernoise. I. Les mandats généraux
bernois pour le Pays de Vaud 1536–1798, hrsg. von Regula Matzinger-Pfister, Basel 2003.

10 Emil Egli: Actensammlung zur Geschichte der Zürcher Reformation in den Jahren
1519–1533, Zürich 1879; Nachdruck Aalen 1973.

11 Die verdienstvolle sechsbändige Aktensammlung zur Geschichte der Basler Reformation in
den Jahren 1519–1534, hrsg. von Paul Roth im Auftrage der Historischen und antiquari-
schen Gesellschaft zu Basel, Basel 1950, stellt schwerpunktmässig die Genese der Basler
Reformation dar, weniger deren Gestaltung und Konsolidierung. Zu ihrer weiteren Ent-
wicklung siehe Amy Nelson Burnett: Teaching the Reformation, Oxford/New York 2006.
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1. »Kirchenordnungen« im engeren Sinne, d.h. Erlasse, die unter diesem
Titel beschlossen wurden und eine allgemeine Bedeutung aufweisen

2. Ehegesetzgebung
3. Schulordnungen
4. Armen- bzw. Fürsorgegesetzgebung
5. Luxusgesetzgebung und Sittenmandate.

Ergänzend kamen folgende Kriterien hinzu:
Berücksichtigt wurden nur Texte, die den Charakter von Ordnungen auf-

weisen, dies bedeutet:
Sie müssen ein bestimmtes Thema mit Vorschriften regeln; rein deklara-

torische Texte fallen ausser Betracht, was den Verzicht auf alle apologeti-
schen oder propagandistischen Texte bedeutet. Ihre Gültigkeit soll zudem
auf Dauer oder wenigstens auf unbestimmte Zeit angelegt sein.

Anwendung der Definition und Auswahl der Dokumente
So einleuchtend diese Definition scheinen mag, lässt sie sich in der Praxis
doch nicht in aller Schärfe anwenden. Dies beginnt mit der ersten Kategorie:
den Kirchenordnungen im engeren Sinne. Texte unter diesem Titel finden
sich im bearbeiteten Corpus keine. Hilfsweise müssen daher alle jene Texte,
die sich mit der Kirche, ihren Aufgaben, Institutionen, Mitarbeitern (Pfar-
rer, Diakone, Sigristen usw.), Liturgie usw. befassen, dieser Kategorie zuge-
zählt werden. Am ehesten unter diese Definition fallen das Reformations-
mandat von 1529 (Nr. 3) und die schon zeitgenössisch so benannte
»Reformation« von 1637 (Nr. 87).

Auch die übrigen Kategorien weisen vielfältige Abgrenzungsschwierig-
keiten auf. So ist etwa der Bereich der Armen- und Fürsorgegesetzgebung
oft nur schwer von allgemeinen Vorschriften polizeilicher Natur oder von
dem, was heute als Zivil- bzw. Privatrecht angesehen würde, zu trennen. Als
Grundsatz galt, dass jene Texte berücksichtigt wurden, in denen das Mo-
ment der Fürsorge überwiegt, hingegen alle Dokumente übergangen wur-
den, die vor allem in Einzelheiten gehende Anordnungen über den Vollzug,
verschiedene Arten von Rechtsgeschäften, die daraus entspringenden Rechte
und Pflichten und dergleichen enthalten. Wenn derartige Regelungen jedoch
innerhalb eines Textes auftreten, der insgesamt unter die Definition fällt,
sind diese nicht ausgeschieden. Dies führt dazu, dass etwa Bestimmungen
gegen Kredit- und Zinswucher aufgenommen wurden, wenn sie in einen
breiteren Rahmen der Vorsorge gegen Armut oder auch innerhalb von Ka-
talogen unchristlicher Praktiken stehen; hingegen wurden Dokumente, die
sich eingehend mit der Bestellung, Verbriefung und Einlösung von Hypo-
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